
Bezirksfischereiverein Mühldorf a. Inn – Altötting e. V. 
Postfach 1453  -  84446 Mühldorf a. Inn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Mühldorf, den 03. November 2016 
 
Sehr geehrte Mitglieder, liebe Fischerfreunde! 
 
Ich bitte Euch, dieses Jahresrundschreiben genau durchzulesen! 
 
Die Ausgabe des Jahresfischerei-Erlaubnisscheines für das Jahr 2017 erfolgt für den Bereich 
 
Mühldorf Landgasthof Pauli Wirt (Ausfahrt Autobahn Mühldorf-Nord) 
 Dienstag 13.12.2016 von 18:00 – 20:00 Uhr 
 Samstag 07.01.2017 von 11:00 – 12:00 Uhr 
 
Waldkraiburg in der Eisstadiongaststätte an der Jahnstraße 
 Donnerstag 15.12.2016 von 18:00 – 20:00 Uhr 
  
Alt- und Neuötting im Vereinslokal Teramo (ehemals Inntaler Hof) 
 Dienstag 20.12.2016 von 18:00 – 20:00 Uhr 
 
Nach Ablauf der oben genannten Termine werden aus organisatorischen Gründen 
keine Jahreserlaubniskarten mehr ausgegeben. 
 
Zur Ausgabe des Jahresfischerei-Erlaubnisscheines müssen vorgelegt werden: 
(Auch Abholung durch Vertretung möglich) 
1. Der gültige staatliche Fischereischein. 
2. Der Jahresfischerei-Erlaubnisschein 2016 des Vereins. 
3. Die genau ausgefüllte Fangliste 2016 (Maßangabe nicht vergessen!) 
4. Den Beleg  über den einbezahlten Beitrag  auf Bank: VR meine Raiffeisenbank eG  
Bezirksfischereiverein Mühldorf/Inn-Altötting e.V. IBAN: DE89710610090007425040 
(Papierform: DE89 7106 1009 0007 4250 40)BIC: GENODEF1AOE  
Der Absender auf dem Zahlungsbeleg muss leserlich geschrieben sein. Nur der 
Zahlungsbeleg der Bank mit dem Namen des Mitgliedes ist gültig. 
 

180.-- Euro für aktive Mitglieder mit Erwerb Jahreskarte  
(Achtung Neumitglieder auf der Warteliste: bitte gemäß erhaltenem 
Anschreiben nur 35,00 Euro Mitgliedsbeitrag bezahlen!!) 

  64,-- Euro für aktive Jugendliche, mit staatl. Fischereischein 
                 (14 bis 18 Jahre) mit Prüfung 
  31,-- Euro für Jungfischer, mit Jugendfischereischein 
                 (10 bis 18 Jahre) ohne Prüfung 
  35,-- Euro für passive Mitglieder 

   
Der Besuch einer Versammlung ( Jahres- bzw. Monatsversammlung) ist unverändert 
zwingende Voraussetzung um im Folgejahr eine Jahreskarte erwerben zu können. 
( Nachweis durch Stempel auf der Jahreskarte oder Ersatzzettel.) Für Jugendliche ist 
mindestens eine Teilnahme an einem Treffen der Jugendgruppe durch den Abdruck eines 
Stempels des Jugendleiters zu belegen.  

 Blatt bitte wenden 
 
 



 
 
Jugendliche mit Fischerprüfung und staatlichem Fischereischein auf Lebenszeit (5 Jahre) 
können gegen Zahlung des aktiven Beitrages von 180,00 € einen vollwertigen 
Erlaubnisschein erwerben. 
 
Mitglieder, die im Inn und in der Isen mit Tages- oder Monatskarten gefischt haben, bitten wir 
die ausgefüllte Fangliste per Post oder eingescannt als Emailanhang  an die Emailadresse 
info@derfischereiverein.de zu senden – soweit diese nicht bereits bei einer Ausgabestelle 
abgegeben wurde. 
 
Für Neumitglieder mit Zusage auf Erhalt einer Jahreskarte 2017 ist die Teilnahme an einer 
Belehrung am 10.12.16 um 10:00 – 12:00 oder am 07.01.2017 um von 10:00 - 12:00 Uhr im 
Landgasthof Pauli-Wirt (Ausfahrt Autobahn Mühldorf Nord-Richtung Landshut) zwingende 
Voraussetzung um eine Jahreskarte zu erhalten. Ohne Nachweis der Teilnahme an der 
Belehrung kann keine Jahreskarte an Neumitglieder ausgegeben werden! 
 
Die Jahreskarte sowie der staatliche Fischereischein sind am Gewässer mit sich führen und 
auf Verlangen dem Fischereiaufseher zur Kontrolle auszuhändigen. Entnommene Fische 
sind sofort nach dem Fang mit Datum, Länge (cm) und Uhrzeit in der Jahreskarte 
einzutragen. Bei Zuwiderhandlung ist die Berechtigungskarte vom Fischereiaufseher 
einzubehalten. 
 
Die Jahreskarte ist genau durchzulesen, denn dort finden sich alle Regeländerungen 
(Bsp. Schonmaße) die bereits in den Monatsversammlungen angekündigt wurden. 
 
Mitglieder, die für 2017 eine Jahreskarte erwerben wollen,  müssen den Beitrag (Höhe 

siehe Vorseite) bis 30.11.2016 bezahlt haben, da danach generell keine 

Berechtigungskarten für 2017 mehr ausgestellt werden! 
Die Karte muss nicht persönlich abgeholt werden! Sie wird bei Vorlage der Unterlagen 
auch einer Vertretung ausgehändigt. 
 
Alle Mitglieder, die keine Berechtigungskarte für 2017 anfordern, verbleiben als Mitglied ohne 
Jahreskarte im Verein und müssen bis zum 31.03.2017 den Passiv-Beitrag von 35,-- Euro 
eingezahlt haben, sonst erlischt die Mitgliedschaft! 
 

Zur Jahreshauptversammlung (12.03.2017, 10:00 Uhr) im Stadtsaal in Mühldorf 

wird gesondert eingeladen. 
 
Wir wünschen Euch allen ein erfolgreiches Fischerjahr 2017 mit einem kräftigen 
 

 
 P E T R I     H E I L 
 Die Vorstandschaft 
 
 

 _________________ 
  Manfred Holzner      
 
 
 
 

1 Anlage: Fangliste 

 
 
 
 

 
Die Termine findet Ihr auch unter: www.derfischereiverein.de  Fragen bitte an: Info@derfischereiverein.de 
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